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Wer mit seinem Tier verreist, also zum Beispiel
in den Urlaub oder zu einer sportlichen Veran-
staltung bzw. Ausstellung fährt, muss gesetzli-
che Anforderungen erfüllen.
Laut EU–Recht unterliegt  der Transport  oder die 
Mitnahme von Tieren auch dann bestimmten Han-
delsregelungen, wenn kein Güteraustausch vorge-
sehen  ist.  Die  gesetzlichen  Bestimmungen  sind 
aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicher-
heit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens 
von  Menschen  und  Tieren,  notwendig.  Beim 
Transport  von  Tieren  sind  zudem  strenge  tier-
schutzrechtliche Vorschriften zu beachten.
Wer  also  mit  seinem  Pferd  einen  längeren 
Wanderritt z. B. nach Polen und zurück plant, 
an einem Reitturnier teilnehmen möchte oder 
mit  seinem  Nutztier  zu  einer  landwirtschaft-
lichen Ausstellung fährt, muss manchmal auch 
bestimmte Dokumente bzw. Handelsdokumen-
te mitführen. 

Im Pferdeland Mecklenburg-Vorpommern kann man herrliche Reiturlaube verbringen; 
hier sind Reiter mit und ohne Pferd jederzeit willkommen. Natürlich müssen dazu die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt  werden. Welche das sind, zeigen die Schaubilder 
auf der folgenden Seite.

Um was für einen Equiden handelt es sich?
(Equiden sind als Haustiere gehaltene oder freilebende Pferde

einschließlich Zebras und Esel und ihre Kreuzungen.)

Registrierte Equiden Schlachtequiden Nutzequiden
alle Equiden, die in einem 
Stutbuch oder Zuchtregister 
einer eingetragenen 
Zuchtorganisation registriert 
und durch ein Dokument zur 
Identifizierung (Equidenpass) 
gekennzeichnet sind, welches 
von dieser oder einer 
internationalen Vereinigung 
bzw. Organisation, die Pferde 
im Hinblick auf Wettkämpfe 
und Rennen führt, ausgestellt 
wird

Equiden, die dazu bestimmt 
sind, entweder direkt oder 
über einen Markt bzw. eine 
Sammelstelle in einen 
Schlachthof verbracht und 
dort geschlachtet zu werden

andere als registrierte 
Equiden oder 
Schlachtequiden

Sie sind im Besitz eines 
Equidenpasses.

Sie haben meist keinen Equidenpass.
Aber sie benötigen immer einen Equidenpass,

wenn sie transportiert werden sollen!

Bis Ende 2009 müssen alle Equiden über einen Equidenpass verfügen, unabhängig 
davon, ob sie bewegt werden sollen (siehe Merkblatt „Kennzeichnung von Equiden“).

Reisen mit Pferden
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Weitere  Fragen  beantwortet  das  örtlich  zuständige  Veterinär-  und  Lebens-
mittelüberwachungsamt.  Adressen  und  Telefonnummern  sind  auf  der  Internetseite 
des Ministeriums www.lu.mv-regierung.de abrufbar.

Für einen Wanderritt quer durch Deutschland oder einen kurzen Abstecher über 
die Grenze in ein Nachbarland Deutschlands unter 24 Stunden, wird immer ein 
Equidenpass oder ein anderes Dokument benötigt, das die Identifikation des 

Pferdes zweifelsfrei zulässt.

Was ist erforderlich für den Transport des Pferdes zu einem Turnier?

innerhalb Deutschlands in oder durch einen EU-Staat oder in ein Drittland

Equidenpass

Gesundheitszeugnis

evtl. weitere Anforderungen 
des Turnierveranstalters

Equidenpass

evtl. weitere Anforderungen 
des Turnierveranstalters

Welche Voraussetzungen muss ein Pferd aus dem Ausland erfüllen, das 
z. B. für einen Reiturlaub oder ein Turnier nach Deutschland reist?

Das Pferd stammt aus einem EU-Staat. Das Pferd stammt aus einem Drittland.

registriert

registriert
unregistriert unregistriert

zeitweilige Zulassung als 
90-Tage-Pferd möglich

Equidenpass

evtl. weitere 
Anforderungen des 
Turnierveranstalters

Darüber hinaus können registrierte Renn-, Turnier- und für kulturelle Veranstaltungen bestimmte 
Pferde nach vorübergehendem Aufenthalt im Ausland für die Wiedereinfuhr nach Deutschland 
nach Vorlage einer Gesundheitsbescheinigung eine 30-Tage-Zulassung erhalten.

Equidenpass

Gesundheitszeugnis

evtl. weitere Anforderungen 
des Turnierveranstalters

Equidenpass

Gesundheitszeugnis

evtl. weitere Anforderungen 
des Turnierveranstalters
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